
Bi: ndespoiizeicirekll,:n Graz

VereinS- u. iuii;ntl ilurrg :::'i:, ;:i

- 9 OKT. 2008

Statuten

des Elternvereins am

BORG Dreiersch ützengasse

{

I,



1

2

§1
Name, SiE und Tätiqkeitsbereich

Der Verein führt den Namen
Elternverein am BORG Dreierschütsengasse

Er hat seinen Sitz in
8020 Graz, Dreierschützengasse 15

§2
Zweck

Der Elternverein bezweckt als Verbindungsstelle zwischen Lehrkörper, Eltern und
Schüler die Förderung der Unterrichts- Bildungs- und Erziehungsarbeit wie sie in den
Schulgesetzen (2.8. § 2 SchOG) umschrieben sind, um die Schüler, zu den, ihren
Anlagen entsprechenden besten Leistungen, zu führen.

Die Ausübung der Tätigkeit erfolgt unter Ausschluss jeder politischen oder
konfessionellen Tendenz. Er ist daher ein überparteilicher und zudem ein
gemeinnütziger und nicht auf Gewinn ausgerichteter Verein. .,
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Der Vereinszweck soll durch die nachstehend angeführten ideellen und materiellen Mittel
erreicht werden.

1. Als ideele Mittel dienen:

a) Die Förderung der Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule.
b) Die Vertretung der lnteressen der Eltern und Kinder gegenüber der Schulbehörde

und anderen relevanten Amtern und lnstitutionen.
c) Finanzielle Unterstützung von Schülern bei Bedarf.
d) Finanzielle Unterstützung von Schulveranstaltung im Bedarfsfalt.
e) Veranstaltung von Vorträgen und Diskussionen
0 Durchführung von Veranstaltungen

2. Die erforderlichen finanziellen und materiellen Mittel ollen aufqebracht
werden durch:

ai Mitgliedsbeiträge
b) Erträge aus Veranstaltungen
c) Spenden

§3
Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes
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§4
Arten der M liedschaft

Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche, außerordentliche und Ehren-
mitglieder.

Ordentliches Mitglied ist jener Erwachsene, der mit dem Schülerlden Schülern der
unter §1 genannten Schule im gemeinsamen Haushalt lebt oder dessen/deren
Erziehu ngsberechtigter ist.

Außerordentliche Mitglieder sind solche, die nicht die Voraussetzungen von Abs. 1

erfüllen, aber die Vereinstätigkeit vor allem durch Zahlung eines erhöhten
Mitg liedsbeitrages fördern.

Ehrenmitglieder sind Personen, die hiezu wegen besonderer Verdienste um den
Verein durch die Generalversammlung ernannt werden.

§5
Erwerb de r Mitqliedschaft

Mitglieder des Vereins können alle natürlichen Personen sein, die den festgesetzten
Mitgliedsbeitrag pflichtgemäß entrichten.

Der Enrrerb der ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedschaft erfolgt durch
Abgabe einer Beitrittserklärung. Er kann jedoch auch schlüssig durch die Einzahlung
des Mitgliedsbeitrages erfolgen.

Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch die
Generalversammlung.

§6
Beendiquns der Mitqliedschaft

1. Die ordentliche bzw. außerordentliche Mitgliedschaft erlischt durch

a) Ausscheiden des Kindes /der Kinder aus der Schule im Wirkungsbereich dieses
Elternvereins

b) freiwilligen Austritt
c) Ausschluss
d) Tod.
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Die Ehrenmitg liedschaft erlischt durch Aberken nung
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a)

b)
c)

4.

5.

Der freiwillige Austritt kann mit Ende des Schu§ahres bis spätestens Juni erfolgen.

Der Ausschluss obliegt dem Vorstand. Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen,

wenn:

dieses trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung unter Setzung einer
angemessenen Nachfrist länger als sechs Monate mit der Zahlung der

nAigtieOsUeiträge im Rückstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung der fätlig

gewordenen Mitg liedsbeiÜäge bleibt h ievon u nberü hrt.

dieses Mitglied andere Mitgliedspflichten grob verletzt.
unehrenhaftes Verhatten dieses Mitglieds vorliegt. (zB. Rufschädigung)

Gegen den Ausschluss ist die Berufung an die Generalversammlung zulässig, bis zu

deren Entscheidung die Mitgliedsrechte ruhen.

Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den in Abs. 3 genannten

Gründen von der Generalversammlung über Antrag des Vorstandes beschlossen

werden.

§7
Rechte und Pflichten der Mitqlieder

Alle Mitglieder sind berechtigt, an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen
und die Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen.

Das Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das aktive und passive
Wahlrecht stehen nur den ordentlichen Mitgliedern zu.

Die Mitglieder sind verpflichtet, die lnteressen des Vereins nach Kräften zu fordern
und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch
erleiden könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der
Vereinsorgane zu beachten.

Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der
Mitgliedsbeiträge in der von der Generalversammlung beschlossenen Höhe
verpflichtet.

Ordentliche Mitglieder, die mehrere Kinder an einer Schule im Wirkungsbereich
dieses Elternvereins haben, entrichten den Mitgliedsbeitrag nur ein Mal. Sie haben

auch nur eine Stimme.

Nehmen beide Elternteile eines Kindes an der Generalsversammlung teil, hat er nur
eine Stimme, wenn keine Einigung über das Stimmrecht besteht bleiben sie
unberücksichtigt.
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§8
Vereinsorgane

Organe des Vereins sind

. dieGeneralversammlung

. der Vorstand
r die Rechnungsprüfer und
o das Schiedsgericht.

§e
Die Generalversam

Die ordentliche Genera lversam m lu ng findet jä h rlich statt.

Eine außerordentliche Generalversammlung findet binnen 4 Wochen statt;
a) auf Beschluss des Vorstandes,
b) auf Beschluss der ordentlichen Generalversammlung,
c) auf schriftlichen begründeten Antrag von mindestens einem Zehntel der

stimmberechtigten Mitglieder, oder
d) auf Verlangen der Rechnungsprüfer

Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen Generalversamm-
lungen sind alle Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich
einzuladen.

Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand unter Angabe von Zeit, Ort und
Tagesordnung.

Anträge zur Generalversammlung müssen mindestens dreiTage vor dem Termin
der Generalversammlung beim Vorstand schriftlich eingegangen sein.

Gültige Beschlüsse - ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung einer
außerordentlichen Generalversammlung - können nur zur Tagesordnung gefasst
werden.

Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt.

Stimmberechtigt sind nur die ordentlichen. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die
Übertragung des Stimmrechtes ist nicht zulässig.

Die Generalversammlung ist bei Anwesenheit der Hälfte aller stimmberechtigten
Mitglieder beschlussfähig. lst die Generalversammlung zut festgesetzten Stunde
nicht beschlussfähig, so findet die Generalversammlung 15 Minuten später mit
derselben Tagesordnung statt und ist nun ohne Rücksicht auf die Anzahl der
stimmberechtigten Tei lnehmer besch I ussfähig.

Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der
Regel mit einfacher Stimmenmehrheit. Beschlüsse, mit denen das Statut des
Vereins geändert oder der Verein aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch einer
qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen.
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11. Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Obmann. Bei dessen
Verhinderung sein Stellvertreter. Wenn auch dieser verhindert ist, so führt das an
Jahren älteste anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz.

12. Über den Verlauf der Generalversammlung ist ein Protokoll zu führen, das jedenfalls
die Anzahl der stimmberechtigten Anwesenden, sowie die gefassten Beschlüsse
unter Angabe der Abstimmungsergebnisse zu enthalten hat.

§ 10

Aufgabenkreis der Generalversamm lunq

Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:

a) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und des
Rechnungsabschlusses.

b) Wahl, Bestellung und Enthebung der Vorstandsmitglieder und der
Rechnungsprüfer,

c) Entlastung des Vorstandes;

d) Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge für ordentliche und für
au ßerordentliche Mitgl ieder;

e) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft;

f) Beschlussfassung über Statutenänderungen;

g) Beschlussfassung über die freiwillige Auflösung des Vereines;

h) Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Vorstandsmitgliedern und
Rechnungsprüfer mit dem Verein,

i) Beratung und Beschlussfassung über Anträge und sonstige auf der
Tagesordnung stehende Fragen.

j) Entscheidungen über Berufungen gegen Mitgliederausschließungen

§ 11

Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus sechs Mitgliedern und zwar aus:

a) dem Obmann und seinem Stellvertreter,

b) dem Schriftführer und seinem Stellvertreter,

c) dem Kassier und seinem Stellvertreter.

Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt
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3, Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines seiner Mitglieder das Recht, an dessen
Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren. Fällt der Vorstand ohne
Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit
aus, ist jeder Rechnungsprüfer verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche
Generalversammlung zum Zweck der Neuwahl eines Vorstandes einzuberufen.
Sollten auch die Rechnungsprüfer handlungsunfähig oder nicht vorhanden sein, hat
jedes ordentliche Mitglied, das die Notsituation erkennt, unverzüglich die Bestellung

eines Kurators beim zuständigen Gericht zu beantragen, der umgehend eine
au ßerordentliche Generalversamm lung einzuberufen hat.

4. Die Funktionsdauer des Vorstandes beträgt ein Jahr. Wiedenryahl (auch mehrmalig)
ist möglich.

5. Der Vorstand wird vom Obmann, bei dessen Verhinderung von seinem
Stellvertreter, zu mindestens zwei Sitzungen jährlich (mindestens eine je Semester)
einberufen. Mangels diesem oder bei dessen Verhinderung darf jedes sonstige
Vorstandsmitglied den Vorstand einberufen.

6. Die Einladung hat schriftlich oder mündlich mindestens eine Woche vor dem Termin
unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen.

7. Die gem. § 63a (Schulunterrichtsgesetz) gewählten Klassenelternvertreter sind;
sofern sie nicht ohnedies Mitglieder des Vorstandes sind- zu mindestens einer
Vorstandssitzung je Semester mit beratender Stimme einzuladen.

8. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und
mindestens die Hälfte von ihnen anwesend ist.

9. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

10. Den Vorsitz führt der Obmann, bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter. lst auch
diese verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren ältesten anwesenden
Vorstandsmitglied.

11. Über den Verlauf der Sitzung ist ein Protokoll zu führen, das jedenfalls die Anzahl .

der stimmberechtigten Anwesenden, sowie die gefassten Beschlüsse unter Angabe
der Abstimmungsergebnisse zu enthalten hat. Das Protokoll ist allen Mitgliedern des
Vorstandes sowie sonstigen Sitzungsteilnehmer ehestens, jedoch spätestens eine
Woche vor dem Termin der nächsten Vorstandssitzung zu übermitteln.

12. Außer durch Tod und Ablauf der Funktionsperiode erlischt die Funktion eines
Vorstandsmitgliedes durch Enthebung und Rücktritt.

13. Die Enthebung des gesamten Vorstandes oder einzelner Vorstandsmitglieder kann
jederzeit durch die Generalversammlung erfolgen. Die Enthebung tritt mit Bestellung
des neuen Vorstandes bzw. Vorstandsmitgliedes in Kraft.

14. Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die
Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des RücKrittes des gesamten
Vorstands an die Generalversammlung zu richten. Sollte durch Rücktritt die Zahl der
Vorstandsmitglieder unter zwei sinken, so wird der Rücktritt erst mit Wahl bzw.
Kooptierung eines Nachfolgers wirksam. Bis dahin ist die Handlungsfähigkeit
eingeschränkt.

15. Der Vorstand ist verpflichtet, in der Generalversammlung die Mitglieder über die
Tätigkeit und die finanzielle Gebarung des Vereins zu informieren.
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16 Verlangen mindestens ein Zehntel der ordentlichen Mitglieder unter Angabe von
Gründen eine lnformation über die Tätigkeit und die finanzielle Gebarung des
Vereins so ist der Vorstand verpflichtet, diesen binnen vier Wochen eine solche
lnformation in geeigneter Form zu geben.
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§ 12

Aufqabenkreis des Vorstandes

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. lhm kommen alle Aufgaben zu, die nicht
durch die Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.

ln seinen Wirkunqsbereich fallen insbesondere folqende Anqeleqenheiten:

a) Der Vorstand hat dafür zu sorgen, dass die Finanzlage des Vereins recht
zeitig und hinreichend erkennbar ist. Er hat ein den Anforderungen des
Vereins entsprechendes Rechnungswesen einzurichten, insbesondere für die
laufende Aufzeichnung der Einnahmen und Ausgaben zu sorgen sowie zum
Ende des Rechnungsjahres einen Rechenschaftsbericht und einen
Rechnungsabschluss (Einnahmen- und Ausgabenrechnung samt
Vermögensübersicht) zu erstellen.

b) Vorbereitung der Generalversammlung;

c) Einberufung der ordentlichen und der außerordentlichen Generalversamm-
Iung

d) Venaraltu ng des Vereinsvermögens ;

e) Ausschluss von Vereinsmltgliedern,

f)Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereins.

g)Ausübung der Tätigkeiten wie sie im § 63 SchUG 86 umschrieben sind.

§13
Besondere Oblieqenheiten ei nzel ner Vorstandsmitq lieder

{

1. Der Obmann vertritt den Verein nach außen. Schriftliche Ausfertigungen des
Vereins bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschrift des Obmanns und des
Schriftführers, in Geldangelegenheiten des Obmanns und des Kassiers.

2. Bei Gefahr im Verzug ist der Obmann berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in
den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstandes fallen, unter
eigener Verantwortung selbstständig Anordnungen zu treffen; diese bedürfen jedoch
der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan.

3. Der Obmann führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand



4 Der Schriflführer hat den Obmann bei der Führung der Vereinsgeschäfte zu

unterstützen. lhm obliegt die Führung der Protokolle der Generalversammlung und
des Vorstandes

Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereins

lm Falle der Verhinderung treten an die Stelle des Obmannes, des
Schriftführers und des Kassiers ihre Stellvertreter.

Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und dem Verein bedürfen zu ihrer
GültiEkeit außerdem der Genehmigung der Generalversammlung.

§14
Die Rechnungsprüfer

Die zwei Rechnungsprüfer werden von der Generalversamnrlung auf die Dauer von
einem Jahr bestellt. Als Rechnungsprüfer können auch Personen bestellt
werden, die nicht Mitglieder des Elternvereins sind. Wesentlich ist die
Unabhängigkeit der Prüfer. Wiederwahl (auch rnehrmalig) ist möglich

Den Rechnungsprüfern obliegen die laufende Geschäftskontrol!e und die
Überprüfung des Rechnungsabschlusses sowie die ErstellunE eines Prüfberichts.
Der Vorstand hat den Rechnungsprüfern die erfordenlichen Unterlagen vorzi-ilegen
und die nofuvendigen Auskünfte zu erleilen.

Stellen die Rechnungsprüfer fest, dass der Vorstand beharrlich und auf schwer
wiegende Weise gegen die ihm obliegende Rechnungslegungspflicht verstößt, ohne
dass zu erurarten ist, dass im Verein in absehbarer Zeit für wirksame Abhilfe gesorgi
wird, so haben sie vom Vorstand die Einberufung einer Generalversammlung zu
verlangen. Sie können auch selbst eine Generalversammlung einberufen

Der Prüfbericht der Rechnungsprüfer hai die Ordnungsmäßigkeit der
Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mittel zu bestätigen und
festgestellte Gebarungsmängel oder Gefahren für den Bestand des Vereins
aufzuzeigen. Auf ungewöhnliche Einnahrnen oder Ausgaben ist besonders
einzugehen.

Die Rechnungsprüfer haben dem Vorstand und der Generalversarnmlung über das
Ergebnis der Überprüfung zu berichten.

Das Rechnungsjahr muss nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmen, es darf 12
Monate nicht überschreiten.

lm Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer die Bestimmungen des § 11 Abs.12. 13,
und 14 sinngemäß

Jeder Rechnungsprüfer ist verpflichtet, unverzüglich eine ar-rßerordentiiche
Generalversammlung zum Zweck der Neuwahl eines Vorstandes einzuberufen,
wenn der Vorstand ohne Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt oder auf
unvorhersehbar Iange Zeit ausfällt.
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§ 17

Gleichbehandlung

Alie männlichen Bezeichnungen gelten für weibliche Bezeichnungen sinrrgemäß.

Der Obfrau
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